
 
   Prüfzylinder für Kleinteile zum Nachweis der Sicherheit von Spielzeug  

    
 

     
 

      nach ISO 8124-1 bzw. EN 71-1  
 
     Bezug: 
     Kindergartenfachausstatter   
 
      
 

     Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren darf keine ablösbaren Kleinteile enthalten. Kleinteile sind    
     alle Teile, die in den Prüfzylinder (Ø 31,7 mm) passen. 
 
     "Nicht ablösbar" bedeutet z.B., dass die Kleinteile einer Abreißkraft von 50 N bei Teilen bis 6 mm  
     Größe und 90 N bei Teilen über 6 mm Größe standhalten müssen. (10 N entspr. ca. 1 kg) 

 
    Tipp    
    Überprüfen Sie nicht nur das Spielzeug, sondern auch die Gegenstände, die sich im Umfeld   
    Ihres Kindes befinden auf lösbare Teile (zumindest bis zu einer Größe von ca. 45 mm) und  
    entfernen Sie diese lösbaren Teile. Lose bzw. lösbare Saugnäpfe an Spielzeugen müssen nach  
    Nr. 8.32 der EN 71 Teil 1 einen Durchmesser von mindestens 44,5 mm aufweisen. 
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Der Prüfzylinder (Normschlund) besitzt die Größe eines 
Kinderschlundes. Mit dem Prüfzylinder wird getestet, ob 
Spielzeuge oder Kleinteile an Spielzeugen von 
Kleinkindern unter 3 Jahren verschluckt werden können 
und damit eine Gefahr durch Ersticken für die Kinder 
besteht. 
 
Für diese Altersgruppe gilt:  
Nicht zulässig sind: Spielzeug/Teile, die vollständig in 
den Zylinder passen. Diese sind verschluckbar und 
damit unzulässig. 
 
Zulässig sind: 
Spielzeug/Teile die aus dem Zylinder ragen. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass das Prüfteil in keiner Weise 
zusammengedrückt werden darf! 
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